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 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

AußStrG §23

Rechtssatz

Entspricht die Ausfolgung des Nachlasses ohne Durchführung eines Abhandlungsverfahrens nicht dem Gesetz, muß

dem minderjährigen Noterben das Recht zugebilligt werden, sich gegen diesen ungesetzlichen Vorgang durch

Erhebung eines Rechtsmittels zu wehren.
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